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Anlegerbeteiligungen

• Anleger beteiligt sich an GbR (Falkfonds 
60, BGH III ZR 275/06): Persönliche 
Haftung? Nachschüsse?

• Anleger beteiligt sich an KG (Falkfonds 
71): PKH Insolvenzverwalter, Aufrechung 
mit eigenen Ansprüchen, rechtliche 
Auswirkungen des zwischengeschalteten 
Treuhänders



§ 707 BGB

Zur Erhöhung des vereinbarten Beitrags 
oder zur Ergänzung der durch Verlust 
verminderten Einlage ist ein Gesellschafter 
nicht verpflichtet.



Beitragserhöhungen nur

• Bei Zustimmung aller Gesellschafter, aber 
auch antizipierte Zustimmung möglich

• Risiko muss aber erkennbar sein, also z.B 
Obergrenze

• Formulierung Pflicht zur Nachzahlung 
„soweit bei der laufenden Bewirtschaftung 
... Unterdeckungen auftreten“ nicht 
ausreichend



§ 80 Abs. 1 InsO

Durch die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens geht das Recht des 
Schuldners, das zur Insolvenzmasse 
gehörende Vermögen zu verwalten und 
über es zu verfügen, auf den 
Insolvenzverwalter über.



§ 93 InsO

Ist das Insolvenzverfahren über das Vermögen 
einer Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit oder 
einer Kommanditgesellschaft auf Aktien eröffnet, 
so kann die persönliche Haftung eines 
Gesellschafters für die Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft während der Dauer des 
Insolvenzverfahrens nur vom Insolvenzverwalter 
geltend gemacht werden. 



§ 2 Abs. 1 InsVV

(1) Der Insolvenzverwalter erhält in der Regel 
1. von den ersten 25.000 Euro der Insolvenz-

masse 40 vom Hundert,
2.  von dem Mehrbetrag bis zu 50.000 Euro 25 

vom Hundert,
3.  von dem Mehrbetrag bis zu 250.000 Euro 7 

vom Hundert,
4. von dem Mehrbetrag bis zu 500.000 Euro 3 

vom Hundert,



§ 116 ZPO

Prozesskostenhilfe erhalten auf Antrag 

eine Partei kraft Amtes, wenn die Kosten aus 
der verwalteten Vermögensmasse nicht 
aufgebracht werden können und den am 
Gegenstand des Rechtsstreits wirtschaftlich 
Beteiligten nicht zuzumuten ist, die Kosten 
aufzubringen;



§ 117 Abs. 2 ZPO

Dem Antrag sind eine Erklärung der 
Partei über ihre persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse 
(Familienverhältnisse, Beruf, Vermögen, 
Einkommen und Lasten) sowie 
entsprechende Belege beizufügen. Die 
Erklärung und die Belege dürfen dem 
Gegner nur mit Zustimmung der Partei 
zugänglich gemacht werden.



§ 171 HGB

(1)Der Kommanditist haftet den Gläubigern der 
Gesellschaft bis zur Höhe seiner Einlage 
unmittelbar; die Haftung ist ausgeschlossen, 
soweit die Einlage geleistet ist.

(2)Ist über das Vermögen der Gesellschaft das 
Insolvenzverfahren eröffnet, so wird während 
der Dauer des Verfahrens das den 
Gesellschaftsgläubigern nach Absatz 1 
zustehende Recht durch den 
Insolvenzverwalter oder den Sachwalter 
ausgeübt.



§ 172 Abs. 4 HGB

• (4) Soweit die Einlage eines Kommanditisten 
zurückbezahlt wird, gilt sie den Gläubigern 
gegenüber als nicht geleistet. Das gleiche 
gilt, soweit ein Kommanditist Gewinnanteile 
entnimmt, während sein Kapitalanteil durch 
Verlust unter den Betrag der geleisteten 
Einlage herabgemindert ist, oder soweit 
durch die Entnahme der Kapitalanteil unter 
den bezeichneten Betrag herabgemindert 
wird.



§ 172 Abs. 5 HGB

(5)Was ein Kommanditist auf Grund einer 
in gutem Glauben errichteten Bilanz in 
gutem Glauben als Gewinn bezieht, ist 
er in keinem Falle zurückzuzahlen 
verpflichtet.



§ 62 Abs. 1 AktG

(1)Die Aktionäre haben der Gesellschaft 
Leistungen, die sie entgegen den 
Vorschriften dieses Gesetzes von ihr 
empfangen haben, zurückzugewähren. 
Haben sie Beträge als Gewinnanteile 
bezogen, so besteht die Verpflichtung 
nur, wenn sie wußten oder infolge von 
Fahrlässigkeit nicht wußten, daß sie 
zum Bezug nicht berechtigt waren.



§ 399 BGB

Eine Forderung kann nicht abgetreten 
werden, wenn die Leistung an einen 
anderen als den ursprünglichen 
Gläubiger nicht ohne Veränderung ihres 
Inhalts erfolgen kann oder wenn die 
Abtretung durch Vereinbarung mit dem 
Schuldner ausgeschlossen ist.



§ 62 Abs. 3 AktG

Die Ansprüche nach diesen Vorschriften 
verjähren in zehn Jahren seit dem 
Empfang der Leistung. § 54 Abs. 4 Satz 
2 findet entsprechende Anwendung.



§ 94 InsO

Ist ein Insolvenzgläubiger zur Zeit der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens kraft 
Gesetzes oder auf Grund einer 
Vereinbarung zur Aufrechnung 
berechtigt, so wird dieses Recht durch 
das Verfahren nicht berührt.


